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Wann muss der Impfschutz nachgewiesen werden? 

Das Gesetz tritt am 1. März 2020 in Kraft. Alle, die am 1. März 2020 bereits in den betroffenen 

Einrichtungen betreut werden oder tätig sind, müssen den Nachweis bis zum 31. Juli 2021 

vorlegen. 

 

Wer muss den Impfschutz nachweisen? 

Den vollständigen Impfschutz nachweisen müssen alle nach 1970 geborenen Personen, die in 

einer Gemeinschaftseinrichtung betreut werden. Dazu gehören Kitas, Horte, bestimmte Formen 

der Kindertagespflege, Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen, in denen überwiegend 

minderjährige Personen betreut werden (§ 33 Nummer 1 bis 3 IfSG).  

 

Was genau müssen die betroffenen Personen nachweisen? 

Alle betroffenen Personen, die mindestens ein Jahr alt sind, müssen eine Masernschutzimpfung 
oder eine Masernimmunität nachweisen. Alle Personen, die mindestens zwei Jahre alt sind, 
müssen mindestens zwei Masernschutzimpfungen nachweisen oder (z. B. durch eine bereits durch 
die 1. Masernschutzimpfung erworbene) ausreichende Immunität gegen Masern. Wer wegen einer 
medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann, ist ausgenommen (§ 20 Absatz 8 Satz 
4 IfSG). 
 

Wie wird die Einhaltung der Masernimpfpflicht kontrolliert? 

Die betroffenen Personen müssen der Leitung der jeweiligen Einrichtung gegenüber vor Beginn 
ihrer Betreuung folgenden Nachweis vorlegen: 
 
 einen Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis (auch in Form einer Anlage zum 

Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei ihnen ein Impfschutz gegen Masern besteht, 
 

 ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine Immunität gegen Masern vorliegt oder sie 
aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden können oder 
 

 eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom Gesetz 
betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1 oder Nummer 2 bereits 
vorgelegen hat. 

 
Personen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut 
werden, müssen erst bis zum 31. Juli 2021 den Nachweis erbringen werden.  
 

Was passiert, wenn ein Nachweis nicht vorgelegt wird? 

Wer keinen Nachweis vorlegt, darf weder in den betroffenen Einrichtungen betreut, noch in diesen 

tätig werden. Ausgenommen sind Personen, die einer gesetzlichen Schul- oder 

Unterbringungspflicht unterliegen. Kinder, die unter zwei Jahre alt sind, müssen mindestens 

eine Masernschutzimpfung (oder eine Immunität gegen Masern) nachweisen und können dann 

aufgenommen werden. Kinder unter einem Jahr können ohne Nachweis aufgenommen 

werden. 

Bei Personen, die bereits in den betroffenen Einrichtungen betreut werden muss das 

Gesundheitsamt informiert werden und im Einzelfall entscheiden, ob Tätigkeits- oder 

Betretensverbote ausgesprochen werden.  
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Wie geht es weiter, wenn die Gesundheitsämter 
benachrichtigt wurden? 

Wenn der erforderliche Nachweis nicht innerhalb einer angemessenen Frist (mindestens zehn 

Tage) vorgelegt wurde, kann das Gesundheitsamt die nachweispflichtige Person zu einer 

Beratung einladen.  

Unabhängig davon kann das Gesundheitsamt jeweils im Einzelfall entscheiden, ob nach Ablauf 

einer angemessenen Frist Tätigkeits- oder Betretensverbote ausgesprochen werden (außer bei 

schul- oder unterbringungspflichtigen Personen sowie im Falle eines Lieferengpasses der 

Impfstoffe) oder ob Geldbußen und ggf. Zwangsgelder ausgesprochen werden. 

 

Können die Gesundheitsämter auch selbst kontrollieren? 

Auch wenn die Gesundheitsämter keine Benachrichtigung durch Leitungen von Einrichtungen 

erhalten haben, sind nachweisverpflichtete Personen auf Anforderung verpflichtet, den 

erforderlichen Nachweis vorzulegen. 

 

Muss bei einem Wechsel der Einrichtung der Masernstatus erneut kontrolliert 
werden? 

Nur, wenn keine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen Einrichtung 

darüber vorliegt, dass ein Nachweis bereits erbracht wurde. 

 

Wiederspricht die Masernimpfpflicht nicht den Rechtsanspruch auf eine Kitaplatz? 

Nein. Wenn der Träger der öffentlichen Jugendhilfe einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz 

nachweist, ist der Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 

bereits durch diesen Nachweis erfüllt. Das gilt auch, wenn das Kind wegen des fehlenden 

Nachweises über die Masernschutzimpfungen nicht betreut werden kann. 

 

Wann werden Bußgelder verhängt? 

Es liegt im Ermessen der zuständigen Behörde, ob sie ein Bußgeld verhängt. Die Leitung einer 

Einrichtung, die entgegen der gesetzlichen Verbote eine Person betreut oder im Falle einer 

Benachrichtigungspflicht die Gesundheitsämter nicht informiert, muss mit einem Bußgeld bis zu 

2.500 € rechnen. Das gilt auch für Personen, die den Nachweis trotz Anforderung des 

Gesundheitsamtes nicht innerhalb einer angemessenen Frist vorlegen. Das Bußgeld kann in der 

Regel nur einmal verhängt werden. 

 

Können sich vermögende Eltern durch eine Bußgeldzahlung von der 
Nachweispflicht „freikaufen“? 

Neben oder alternativ zum Bußgeld kann auch ein Zwangsgeld in Betracht kommen. Insofern ist 

auch nach einer Bußgeldzahlung noch ein Druckmittel vorhanden. 

 

Kann die Impfpflicht durch Zwang durchgesetzt werden? 

Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht. 
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Muss ich mich, wenn kein Einzelimpfstoff zur 
Verfügung steht, mit einem Mehrfachimpfstoff impfen lassen? 

Ja. Die Nachweispflicht eines Impfschutzes oder einer Immunität gegen Masern gilt auch, wenn 

zur Erlangung von Impfschutz gegen Masern ausschließlich Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung 

stehen. 

 

Wie hoch ist das Risiko unerwünschter Impfreaktionen?  

Milde unerwünschte Wirkungen der Impfung treten etwa 6-12 Tage nach der Impfung auf. Häufig 

handelt es sich um eine Rötung und Schwellung an der Injektionsstelle und Fieber (5-15%) für ein 

bis zwei Tage. Außerdem können Kopfschmerzen oder Mattigkeit auftreten. Etwa 5-15% der 

Geimpften bekommen zwischen dem 7. und 12. Tag nach der Impfung mäßiges bis hohes Fieber, 

das 1-2 Tage anhält. Ein Hautausschlag (sogenannte Impfmasern) kann bei etwa 5% der 

Geimpften in der zweiten Woche nach der Impfung auftreten. Dieser kann 1 bis 3 Tage andauern 

und ist nicht ansteckend. Etwa 1% der Geimpften berichten nach der Impfung über 

Gelenkschmerzen. Die beschriebenen Symptome treten nach der zweiten Impfung nur noch selten 

auf. Schwere unerwünschte Wirkungen der Impfung sind selten. 

 

Woraus besteht der Masernimpfstoff?  

Bei dem Masern-Anteil der Impfstoffe handelt es sich um einen Lebendvirusimpfstoff, hergestellt 

aus abgeschwächten Masernviren. Bei den Antigenen gegen Mumps, Röteln und Windpocken 

handelt es sich ebenfalls um abgeschwächte Virusstämme der Erreger. Die Drei- und 

Vierfachkombinationen enthalten weder Konservierungsstoffe noch wirkverstärkende Agentien. 

 

Kann es bei einer neuen Impfung wegen unbekannten Impfstatus zu einer 
„Überimpfung“ kommen?  

Von zusätzlichen Impfungen bei bereits bestehendem Impfschutz geht laut STIKO  

(Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut in Berlin) kein besonderes Risiko aus. 
 

Wer haftet bei Impfschäden?  

Ein Impfschaden wird nach dem Infektionsschutzgesetz definiert als die gesundheitliche und 
wirtschaftliche Folge einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden 
gesundheitlichen Schädigung durch die Schutzimpfung. Der Anspruch auf eine Entschädigung 
wegen eines solchen Impfschadens ist in §§ 60 ff. IfSG geregelt. Die Vorschriften sehen eine 
umfassende Versorgung analog der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes vor. Der 
Anspruch auf Versorgung setzt weder eine Rechtswidrigkeit noch ein Verschulden voraus, sondern 
beruht maßgeblich auf der Kausalität zwischen der empfohlenen Impfung und deren Folgen.  
 

Müssen die Kosten für die Schutzimpfung selbst getragen werden?  

Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf Schutzimpfungen. Dazu gehören auch die von der 

STIKO (Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut in Berlin) empfohlenen 

Schutzimpfungen gegen Masern. 

 
Weiter Informationen finden Sie auch hier: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html

